








		  genannten Voraussetzungen vorliegen, ent- 
		  scheidet die Schulverbandsversammlung unter  
		  Ausschluss des Betroffenen.

(7) 	 Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 6 werden  
	 nur auf Antrag gewährt.

(8) 	 Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9  
	 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halb- 
	 satz KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30  
	 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt,  
	 wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde er- 
	 folgt, in der das Mitglied der Schulverbandsver- 
	 sammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt aus- 
	 übt.

§ 6 Finanzbedarf

Entsprechend Art. 9 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes erhebt der Schulverband für 
seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf 
von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, um seinen Fi-
nanzbedarf zu decken (Schulverbandsumlage). 

Ab dem Haushaltsjahr 2007 wird keine Investitionsumlage 
mehr erhoben. 

Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2007 werden von der 
Gemeinde Untersiemau im Benehmen mit dem Schulver-
band Untersiemau finanziert und durchgeführt. Für die 
Nutzung des Schulgebäudes (ohne Hausmeisterwohnung) 
und der Schulsportanlage wird dem Schulverband Un-
tersiemau eine Miete, entsprechend dem Werteverzehr, 
in Rechnung gestellt und anteilig der Schülerzahl (ohne 
Gastschüler) von den einzelnen Mitgliedern des Schulver-
bandes durch die Verwaltungsumlage finanziert.

§ 7 Rechnungsprüfung

(1) 	 Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rech- 
	 nungsprüfungsausschuss.

(2) 	 Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 4  
	 Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung  
	 aus ihrer Mitte bestellt.

§ 8 Ausscheiden von Mitgliedern

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels 
ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so fin-
det keine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem 
Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmitglied 
statt.

§ 9 In-Kraft-Treten

(1) 	 Die Satzung tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung  
	 folgenden Tag in Kraft. 

(2) 	 Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung zur Rege- 
	 lung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes  
	 (Verbandssatzung) außer Kraft.

Untersiemau
Boßecker

Schulverbansvorsitzender
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